
Verlangen auf Durchführung einer namentlichen Abstimmung 

gern.§ 66 Abs 4 GOG-NR 

Die unterfertigten Abgeordneten verlangen die Durchführung einer namentlichen 
Abstimmung gemäß§ 66 Abs. 4 GOG-NR über 

den dem 
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die 
Regierungsvorlage (312 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur 
Regelung der Elektrizitätswirtschaft (Elektrizitätswirtschaftsgesetz - EIWG) und ein 
Bundesgesetz zur Definition des Begriffs der Energiearmut für die statistische 
Erfassung und für die Bestimmung von Zielgruppen für Unterstützungsmaßnahmen 
(Energiearmuts-Definitions-Gesetz - EnDG) erlassen sowie das Energie-Control­
Gesetz geändert werden (Günstiger-Strom-Gesetz) (364 d.B.) (TOP 24) 
angeschlossenen Gesetzesentwurf 
in Dritter Lesung 
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